


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 453 (2.Planfassung) 
- Pomona, Jülicher Landstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 06.06.2012 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die gemäß § 3 Abs. 3 und § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen werden 
gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Von den gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO 
die Nrn. 6 - Gartenbaubetriebe -, 7 - Tankstellen - und 8 - Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 
3 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen. 

Die eingeschossig ausgewiesene Baufläche ist gemäß § 9 Abs.1 Nr. 25b Baugesetzbuch (BauGB) mit 
Substrataufbau zu versehen und dauerhaft extensiv zu begrünen. Die rückwärtige Baugrenze der 
eingeschossigen Bebauung kann gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO im Einzelfall bis zu 5,0 m überschritten 
werden, wenn die beantragte Nutzung die Überschreitung erfordert. 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze, überdachte Stellplätze und Garagen nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen und der hierfür vorgesehenen Flächen zulässig. 

Im Mischgebiet sind Stellplätze gern. § 12 Abs. 6 BauNVO nur in Tiefgaragen zulässig. Die Tief-
garagenzufahrten sind einzuhausen. 

2. Immissionsschutz 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind im Plangebiet besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz 
vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben. 

1. Die im Mischgebiet zur Jülicher Landstraße gelegenen Fassaden liegen im Lärmpegelbereich V 
gemäß DIN 4109 Schallschutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resul-
tierende Schalldämmmaß R'w, res für Außenbauteile mindestens 45 dB betragen. 

2. Die im Mischgebiet zur Bahntrasse gelegenen Fassaden liegen im Lärmpegelbereich IV gemäß 
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende 
Schalldämmmaß R'w, res für Außenbauteile mindestens 40 dB betragen. 

Fenster für Aufenthaltsräume an den Fassaden zu 1. und 2. sind mit schallgedämmten Lüftungen zu 
versehen. 

(Empfehlung: Schlafräume sollen möglichst zur lärmabgewandten Seite angeordnet werden.) 

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

3. Hinweise 

Baugrundrisiken (Kampfmittel, Grundwasser, Erdbeben, Erdrutsche, Altlasten und Altstandorte, 
Bodendenkmäler etc.) sind vom Bauherrn eigenverantwortlich zu prüfen. 


